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  GZ. RV/0256-K/06 
 

Berufungsentscheidung 

Der Unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung der T.B.M.GesmbH, V,UStr.53, vertreten 

durch Dr. Josef Pickerle, Buchprüfer und Steuerberater, 9500 Villach, Bahnhofstraße 8, vom 

20. Juni 2006 gegen den Haftungs- und Abgabenbescheid des Finanzamtes Spittal Villach, 

vertreten durch HR Dr. Veit Jonach, vom 24. Mai 2006 betreffend Festsetzung des 

Dienstgeberbeitrages zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (DB) und des Zuschlages zum 

Dienstgeberbeitrag (DZ) für den Zeitraum 2001 bis 2005 entschieden: 

Der Berufung wird Folge gegeben. 

Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben.  

Entscheidungsgründe 

Die Fa. T.B.M.GesmbH (in der Folge Bw.) ist eine Gesellschaft, deren 

Unternehmensgegenstand Beratungs- und Managementleistungen sind. An der Bw. ist S.P. (in 

der Folge S.P.) zu 100% beteiligt und hat dieser seit 11. Oktober 2001 auch die 

Geschäftsführung der Bw. inne.  

Bei der Bw. fand im Jahre 2006 eine den Zeitraum 1. Jänner 2001 bis 31. Dezember 2005 

umfassende Lohnsteuerprüfung statt. Dabei stellte der Prüfer fest, dass die von der Bw. an 

den wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer ausbezahlten Gehälter als 

Arbeitslohn im Sinne des § 41 Abs. 1 Familienlastenausgleichsgesetz 1967 (FLAG) in der ab 

1994 anzuwendenden Fassung des Steuerreformgesetzes 1993, BGBl. Nr. 818/1993, zu 

qualifizieren und diese folglich in der Höhe von € 39.897,00/2001, € 127.000,00/2002, 
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€ 40.000,00/2003 und € 60.000,00/2005 der Bemessungsgrundlage für den 

Dienstgeberbeitrag und den Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag hinzuzurechnen seien.  

Das Finanzamt folgte der Auffassung des Prüfungsorganes und erließ gegenüber der Bw. am 

24. Mai 2006 unter Zugrundelegung der Feststellungen der durchgeführten 

Lohnsteuerprüfung einen zusammengefassten Bescheid, in dem die Nachzahlung an 

Dienstgeberbeiträgen mit insgesamt € 12.010,37 (davon für 2001 € 1.795,37, für 2002 

€ 5.715,00, für 2003 1.800,00 und für 2005 € 2.700,00) und an Zuschlägen zum 

Dienstgeberbeitrag mit insgesamt € 1.120,97 (davon für 2001 € 167,57, für 2002 € 533,40, 

für 2003 € 168,00 und für 2005 € 252,00) festgesetzt wurde.  

Der Spruch dieses zusammengefassten Bescheides hat folgenden Inhalt:  

„Haftungs- und Abgabenbescheid über den Prüfungszeitraum 1.1.2001 – 31.12.2005 

Festsetzung des Dienstgeberbeitrag zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen/ 
somit verbleiben zur Nachzahlung  

 

€ 12.010,37/S 165.266,29 

Festsetzung des Zuschlages zum 
Dienstgeberbeitrag/ 
somit verbleiben zur Nachzahlung  

 

€ 1.120,97/S 15.424,88 

Die Lohnsteuer/der Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen/der 

Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag/der Ersatz bzw. die Rückzahlung von ausbezahlter 

Familienbeihilfe war(en) bereits fällig. Die für die Nachzahlung zur Verfügung stehende(n) 

Frist(en) ist/sind der gesondert zugehenden Buchungsmittelung zu entnehmen.“ 

In seinem Bericht vom 23. Mai 2006 führte der Prüfer zu diesen Feststellungen aus, dass der 

VwGH mit seinem Erkenntnis vom 10. November 2004, Zl. 2003/13/0018, in Abänderung 

seiner bisherigen Judikatur ausgesprochen habe, dass für die Einstufung der Einkünfte 

wesentlich (zu mehr als 25%) beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer unter § 22 EStG 1988 

nur mehr der Umstand der Eingliederung in den geschäftlichen Organismus des 

Unternehmens entscheidende Bedeutung zukomme.  

Mit Eingabe vom 19. Juni 2006, beim Finanzamt eingelangt am 20. Juni 2006, erhob die Bw. 

im Wege ihres steuerlichen Vertreters gegen den angeführten Bescheid das Rechtsmittel der 

Berufung. Darin führte sie aus, dass sich das Berufungsbegehren gegen die laut 

Lohnsteuerprüfung nachzuerhebenden DB- und DZ-Beiträge für die Jahre 2001 bis 2003 des 

wesentlich beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführers S.P. richte. Die Nacherhebung sei mit 

dem VwGH-Erkenntnis 2003/13/0018 vom 10. November 2004 begründet worden. Die 

Lohnsteuerprüfung habe sich auf den Zeitraum 2001 bis 2005 bezogen. Genau in diesem 

Zeitraum sei es, was die Erhebung von Lohnnebenkosten für wesentlich beteiligte 
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Gesellschafter-Geschäftsführer betreffe, zu einer zweimaligen Änderung der Rechtsprechung 

gekommen. Durch das VwGH-Erkenntnis 2002/13/0189 vom 29. Jänner 2003 sei es erstmals 

zu einer ausjudizierten Entscheidung, welche eine DB- bzw. DZ-Pflicht eines wesentlich 

beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführers falsifiziert habe, gekommen. Dieses Erkenntnis 

sehr vor, dass eine DB-/DZ-Pflicht bei erfolgsabhängiger Vergütung und somit Vorliegen eines 

Unternehmerrisikos sowie laufender, wenn auch nicht unbedingt monatlicher Entlohnung und 

Eingliederung in den geschäftlichen Organismus nicht gegeben sei. Hätten somit die 

Nichtgewährung eines Fixbezuges, die Übernahme eines Verlustrisikos oder aber 

schwankende Bezüge nachgewiesen werden können, so sei eine DB-/DZ-Pflicht auf Grund 

dieses Erkenntnisses nicht gegeben. Durch dieses Erkenntnis und das Erfüllen der vorab 

genannten Tatbestandsmerkmale durch die Bw. erachte der steuerliche Vertreter eine DB- 

und DZ-Pflicht als nicht gegeben. Auch im Falle der Bw. seien die oben genannten Kriterien 

erfüllt, das S.P. auf Grund seiner Tätigkeit als Geschäftsführer wohl in den geschäftlichen 

Organismus eingegliedert sei, für diese Betätigung jedoch eine erfolgsabhängige Vergütung 

erhalten habe. Da sich durch das VwGH-Erkenntnis vom 10. November 2004 die 

Tatbestandsmerkmale betreffend die Zuordnung zur DB- und DZ-Pflicht geändert hätten, 

könne eine DB-/DZ-Nachverrechnung auch erst ab diesem Zeitpunkt erfolgen. Einziges 

verbleibendes Kriterium sei demnach die Eingliederung in den geschäftlichen Organismus des 

Betriebes, welche bei einem Gesellschafter-Geschäftsführer ohne jeden Zweifel gegeben sei. 

Darüber hinaus stelle sich die Frage, inwiefern ein Steuerpflichtiger beziehungsweise im 

vorliegenden Fall ein wesentlich beteiligter Gesellschafter-Geschäftsführer auf Grund der sich 

immer wieder ändernden Rechtslage noch auf die jeweils geltende Rechtslage vertrauen 

könne. Durch die zweimalige Änderung der Tatbestandsmerkmale im Zusammenhang mit der 

Lohnnebenkostenpflicht der Gesellschafter-Geschäftsführer innerhalb kurzer Zeit sehe der 

steuerliche Vertreter eine Gefährdung des Vertrauensgrundsatzes. Dieser Grundsatz solle 

Steuerpflichtige vor einer nachträglichen Änderung ihrer im Vertrauen auf die bestehende 

Rechtslage erworbene Rechtsposition oder getroffene Disposition schützen. Es stelle sich 

daher die Frage, ob durch die zweimalige Änderung der DB-/DZ-Tatbestandsmerkmale nicht 

in diesen Vertrauensgrundsatz eingegriffen worden sei. Auf Grund eben genannter Aspekte 

beurteile der steuerliche Vertreter ein Vorliegen der DB- bzw. DZ-Pflicht wie folgt:  

Zeitraum DB-/DZ-Pflicht 

2001 bis 2003 DB-/DZ-Pflicht sei auf Grund des VwGH-Erkenntnisses vom 29. Jänner 
2003 nicht gegeben 
Nachforderung bestehe zu Unrecht 

Ab 2004 Durch das Erkenntnis vom 10. November 2004 bestehe DB-/DZ-Pflicht 
auf Grund der Tatbestandsmerkmalsveränderung 
Anerkenntnis der Nachforderung für das Jahr 2005 
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Anerkenntnis der DB-/DZ-Pflicht für künftige ausbezahlte Bezüge 

Der steuerliche Vertreter beantrage die DB- und DZ-Beiträge laut Haftungs- und 

Abgabenbescheid vom 24. Mai 2006 wie folgt zu berichtigen:  

Zeitraum GF-Bezüge in 
€ 

DB laut 
Prüfung 

DB berichtigt DZ laut 
Prüfung 

DZ berichtigt 

2001 39.897,00 1.795,37 0,00 167,57 0,00 

2002 127.000,00 5.715,00 0,00 533,40 0,00 

2003 40.000,00 1.800,00 0,00 168,00 0,00 

2004 Keine Abfuhrdifferenzen 

2005 DB-/DZ-Nachforderung wird entsprechend der Lohnsteuerprüfung anerkannt 

Über die Berufung wurde erwogen: 

 Gemäß § 198 Abs. 2 BAO haben Abgabenbescheide im Spruch die Art und Höhe der 

Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und die Grundlagen der Abgabenfestsetzung 

(Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. Führen Abgabenbescheide zu keiner Nachforderung, 

so ist eine Angabe über die Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldigkeiten entbehrlich. Ist 

die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit bereits vor deren Festsetzung eingetreten, so erübrigt 

sich, wenn auf diesen Umstand hingewiesen wird, eine nähere Angabe über den Zeitpunkt der 

Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuld.  

Gemäß § 93 Abs. 2 BAO ist jeder Bescheid ausdrücklich als solcher zu bezeichnen, er hat den 

Spruch zu enthalten und in diesem die Person (Personenvereinigung, Personengemeinschaft) 

zu nennen, an die er ergeht.  

Erfordernisse des § 93 BAO sind die Bezeichnung als Bescheid, der Bescheidspruch, die 

Begründung und die Rechtsmittelbelehrung. Der Spruch ist die Willenserklärung der Behörde. 

Der normative (rechtsgestaltende oder rechtsfeststellende) Inhalt muss sich aus der 

Formulierung der Erledigung ergeben (vgl. Ritz, BAO3, § 93 Tz 5).  

§ 201 BAO hat in den Streitjahren folgenden Wortlaut: 

„Abs. 1: Ordnen die Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer Abgabe durch den 

Abgabepflichtigen an oder gestatten sie dies, so kann nach Maßgabe des Abs. 2 und muss 

nach Maßgabe des Abs. 3 auf Antrag des Abgabepflichtigen oder von Amts wegen eine 

erstmalige Festsetzung der Abgaben mit Abgabenbescheid erfolgen, wenn der 

Abgabepflichtige, obwohl er dazu verpflichtet ist, keinen selbst berechneten Betrag der 

Abgabenbehörde bekannt gibt oder wenn sich die bekanntgegebene Selbstberechnung als 

nicht richtig erweist. 
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Abs. 2: Die Festsetzung kann erfolgen  

1. von Amts wegen innerhalb eines Jahres ab Bekanntgabe des selbstberechneten 

Betrages, 

2. wenn der Antrag auf Festsetzung spätestens ein Jahr ab Bekanntgabe des 

selbstberechneten Betrages eingebracht ist, 

3. wenn kein selbstberechneter Betrag bekannt gegeben wird oder wenn bei 

sinngemäßer Anwendung des § 303 Abs. 4 die Voraussetzungen für eine 

Wiederaufnahme des Verfahrens von Amts wegen vorliegen würden, 

4. wenn sich die Selbstberechnung wegen Widerspruches mit zwischenstaatlichen 

Vereinbarungen oder mit Gemeinschaftsrecht der Europäischen Union als nicht richtig 

erweist, oder 

5. wenn bei sinngemäßer Anwendung des § 293b oder des § 295a die Voraussetzungen 

für eine Abänderung vorliegen würden. 

Abs. 3: Die Festsetzung hat zu erfolgen 

1. wenn der Antrag auf Festsetzung binnen einer Frist von einem Monat ab Bekanntgabe 

des selbst zu berechnenden Betrages eingebracht ist, oder 

2. wenn bei sinngemäßer Anwendung der §§ 303 bis 304 die Voraussetzungen für eine 

Wiederaufnahme des Verfahrens auf Antrag der Partei vorliegen würden.  

Abs. 4: „Innerhalb derselben Abgabenart kann die Festsetzung mehrerer Abgaben desselben 

Kalenderjahres (Wirtschaftsjahres) in einem Bescheid zusammengefasst erfolgen.“ 

Der Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (sowie der Zuschlag zum 

Dienstgeberbeitrag) sind selbst zu berechnende Abgaben (vgl. Ritz, BAO3, Kommentar, § 201 

Tz 4).  

Festsetzungsbescheide gemäß § 201 BAO sind Abgabenbescheide. Sie haben daher im Spruch 

jene Bestandteile zu enthalten, die sich aus den §§ 93 Abs. 2 und 198 Abs. 2 BAO ergeben.  

Die Bescheide über die die Festsetzung der Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für 

Familienbeihilfen und der Zuschläge zum Dienstgeberbeitrag haben jedenfalls die im Spruch 

die in den §§ 93 Abs. 2 und 198 Abs. 2 BAO normierten Bestandteile zu enthalten.  

Die zusammengefasste Festsetzung mehrerer Abgaben innerhalb derselben Abgabenart darf 

nur für ein Kalenderjahr erfolgen (vgl. Ritz, BAO3, § 201 Tz 43). Die Zusammenfassung der 

Abgabenansprüche in einer Summe und in einem Bescheid (im vorliegenden Fall für 

insgesamt vier Kalenderjahre) ist daher nicht zulässig. Nach der ständigen Rechtsprechung 
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des Verwaltungsgerichtshofes haben Festsetzungsbescheide (wie alle Abgabenbescheide) 

darüber hinaus die gesamte Abgabe festzusetzen und nicht nur die Abgabenhöhe 

(Nachforderung), um die sich die Selbstberechnung als zu niedrig erweist (vgl. Erkenntnisse 

vom 27. April 1995, Zl. 93/17/0174, und vom 15. Dezember 2004, Zl. 2002/13/0118).  

Diese gesetzlich angeführten Anforderungen erfüllt der angefochtene Bescheid nicht, weil 

darin jeweils nur die vom Lohnsteuerprüfer festgestellten Nachforderungen an 

Dienstgeberbeitrag und Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag in einer Summe enthalten sind (im 

Prüfungsbericht vom 23. Mai 2006 finden sich diesbezüglich lediglich die Nachforderungen 

aufgeschlüsselt auf die Jahre 2001 bis 2003 und 2005).  

Die Begründung eines Bescheides kann zwar als Auslegungsbehelf eines Bescheidspruches, 

über dessen Inhalt Zweifel bestehen, herangezogen werden (vgl. Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichtshofes vom 28. September 1998, Zl. 96/16/0135), vermag aber einen nicht 

den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Bescheidspruch nicht zu ersetzen. 

Der angefochtene Bescheid, mit dem die Dienstgeberbeiträge und die Zuschläge zum 

Dienstgeberbeitrag für die Jahre 2001, 2002, 2003 und 2005 festgesetzt wurden, leidet somit 

an Mängeln, deren Sanierung durch den unabhängigen Finanzsenat nicht vorgenommen 

werden kann, weil die Änderungsbefugnis nach § 289 Abs. 2 BAO („nach jeder Richtung“) 

durch die Sache begrenzt ist. Die Sache ist die Angelegenheit, die den Inhalt des Spruches 

erster Instanz gebildet hat (vgl. Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 20. Dezember 

2001, Zl. 2001/16/0490).  

Aus den angeführten Gründen war spruchgemäß zu entscheiden. 

Klagenfurt, am 13. Dezember 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


